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Und wenn ein anderer Träger das Angebot vorhält, ggf. sogar einer der Jugendhilfe und die
Eltern Beiträge nach dem "Gesetz über Tageseinrichtungen" entrichten? So das Schulgesetz.

Dass der SL über Aufsichtpflicht belehren muss, ermächtigt ihn m.E. nicht automatisch dazu,
Ordnungsmassnahmen nach Schulgesetz auszusprechen. Zumal wir nicht die diversen
Vereinbarungen kennen, die zwischen den Kooperationspartnern bestehen müssten.

Zitat von Shadow

Eine Ordnungsmaßnahme seitens der Schule war nicht nötig, da es dem Träger der
OGS oder Betreuung zusteht, Kinder, die solches Verhalten zeigen (vorübergehend oder
dauerhaft) aus derselben auszuschließen. Das zieht bei Eltern und Kindern durchaus.

Genauso ist es auch vorgesehen. Von Ordnungsmassnahmen nach Schulgesetz steht in dem
nun mehrfach verlinkten Erlass nichts.

Nun denn, letztlich muss der SL das wissen und verantworten.
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